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Haftung des Transportunternehmers für den Verlust von Trans-
portgut; Leistungsfreiheit des Transportversicherers bei einem
vorgetäuschten Raubüberfall unter Beteiligung eines Fahrers

Leitsatz

1. Die Transportversicherungsbestimmungen der Ziffer 8.1.2. VBF 08, wonach der Versiche-
rungsnehmer das Fahrpersonal sorgfältig auszuwählen und laufend zu überwachen hat, und
Ziffer 9 VBF 08, wonach der Versicherer leistungsfrei wird, wenn der Versicherungsnehmer
u.a. diese Obliegenheit vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, sind wirksam.(Rn.45) (Rn.48)

2. Ein Transportunternehmer handelt grob fahrlässig, wenn er einen Aushilfsfahrer mit be-
kannten Geldproblemen, der ihm berichtet, dass er von zwielichtigen Personen zu einem vor-
getäuschten Raubüberfall gedrängt werde und diese Personen ihn bedrohten, falls er von die-
sem Vorschlag erzähle, bei dem bekanntermaßen mit erheblichen Diebstahlsrisiken behafte-
ten Transport von Zigaretten einsetzt, ohne zu klären, ob sich das Gefahrenszenario erledigt
hat.(Rn.40)

Fundstellen

VersR 2023, 1097-1100 (Leitsatz und Gründe)
RdTW 2023, 353-357 (Leitsatz und Gründe)
MDR 2023, 1248-1249 (Leitsatz und Gründe)
NJW-RR 2023, 1380-1383 (Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang

vorgehend LG Lübeck, 13. Oktober 2022, XX

Tenor

Auf die Berufung der Beklagten und unter Zurückweisung der Berufung der Klägerin wird
das Urteil des Vorsitzenden der Kammer für Handelssachen III des Landgerichts Lübeck
vom 13. Oktober 2022 teilweise abgeändert:

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin.
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Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Klägerin darf die Zwangsvollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Hö-
he von 120 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht
die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstre-
ckenden Betrages leistet.

Gründe

I.

1 Die Klägerin verlangt aus übergegangenem Recht Schadensersatz für den Verlust einer
Tour Zigaretten.

2 Die Klägerin führt als Assekuradeurin die Schadensregulierung für die Transportversiche-
rer der Firma X durch. Für diese besorgte die Firma Y e.K. u.a. Zigarettentransporte.

3 Im September oder Oktober 2018 teilte der früher einmal festangestellte, zu der Zeit
aushilfsweise beschäftigte Fahrer Z Herrn Y mit, dass er von zwei Bekannten, B (einem
ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens) und E, dazu gedrängt worden sei, sich an ei-
nem vorgetäuschten Raubüberfall auf einen der Zigarettentransporte zu beteiligen, was
er aber abgelehnt habe. Daraufhin setzte Herr Y ihn für einige Wochen nicht mehr für X-
Touren ein, änderte das aber – unterdes war Z wieder festangestellt – zu Ende November
2018. Davon erfuhren B und E und veranlassten Z dazu, ihnen am 29. Dezember 2018
eine Ladung Zigaretten zu überlassen. Z gab bei der Polizei zunächst die verabredete
Raubgeschichte zu Protokoll, legte indes, nachdem Herr Y diese im Abgleich mit GPS-Da-
ten ungereimt vorgekommen war und er darob die Polizei aufgesucht hatte, rasch ein
Geständnis ab.

4 Die Versicherer der X glichen dieser den Transportschaden von 54.149,20 € aus. Nach
der Insolvenz der Y machte die Klägerin mit Zustimmung des Insolvenzverwalters Re-
gressansprüche gegen die Beklagte geltend, bei der die Y seinerzeit eine Frachtführer-
haftpflichtversicherung unterhielt, deren einbezogene Ziffern 8.1.2. und 9 VBF 08 die
Obliegenheit enthielten, das Fahrpersonal sorgfältig auszuwählen und laufend zu über-
wachen, und im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Obliegenheitsverletzung
die Leistungsfreiheit bestimmten. Die Beklagte lehnte Leistungen ab.

5 Mit ihrer im November 2021 eingereichten Klage hat die Klägerin die Zahlung von
54.149,20 € nebst Zinsen seit dem 12. März 2021 und vorgerichtlicher Rechtsanwalts-
kosten von 2.147,83 € verlangt. Sie hat gemeint, ihr stehe wegen des von der Y zu ver-
tretenden Haftungsfalls ein Direktanspruch gegen die Beklagte zu. Herrn Y sei ein Ver-
stoß gegen die – ohnehin nicht einbezogene – Ziffer 8.1.2. VBF 08 nicht anzulasten,
schon gar kein besonders krasser (Bl. 41); weiter hielte die Klausel einer AGB-Kontrolle
nicht stand, da sie zu unbestimmt sei (Bl. 42), und komme eine Abbedingung auch nicht
im Hinblick auf die Großrisiko-Bestimmung des § 210 Abs. 2 Nr. 1 VVG (i.V.m. Nr. 10b der
Anlage Teil A VAG: Haftpflicht aus Landtransporten) in Betracht, da die von der Beklag-
ten gebotene Versicherung keine reine Pflichthaftpflichtversicherung, sondern eine ge-
mischte Police darstelle (Bl. 126f.).

6 Die Beklagte hat sich dem entgegengestellt. Herr Y habe krass gegen die Pflicht zur Aus-
wahl und Überwachung des Fahrpersonals verstoßen, indem er den Z weiterhin mit dem
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Transport der diebstahlgefährdeten Tabakwaren betraut habe, obwohl er positiv gewusst
habe, dass dieser unter dem Druck gestanden habe, einen Raubüberfall vorzutäuschen;
das könne sie nach § 117 Abs. 3 Satz 2 VVG der X entgegenhalten, die Ersatz ihres Scha-
dens von einem anderen Schadensversicherer – ihren Transportversicherern – habe er-
langen können (Bl. 24f.).

7 Das Landgericht hat die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 27.074,60 € nebst Zinsen
seit dem 12. März 2021 und vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten von 1.501,19 € zu
zahlen, und hat die Klage im Übrigen abgewiesen. Die Y, die sich den Vorsatz ihres an
der Tat beteiligten Mitarbeiters zurechnen lassen müsse, hafte der X nach den §§ 425
Abs. 1, 427, 428, 431, 435 HGB in vollem Umfang für den Verlust der Ware, ein An-
spruch, den nach dem Übergang auf die Versicherer durch die Zahlung die Klägerin ge-
mäß § 86 VVG als Assekuradeurin geltend machen dürfe. Dafür hafte die Beklagte nach
den §§ 115, 117 Abs. 1, Abs. 2 VVG i.V.m. § 7a GüKG, wobei sie gegenüber der Geschä-
digten in gleichem Umfang leistungsfrei sei wie gegenüber ihrer Versicherungsnehmerin.
Insoweit habe zwar Herr Y grob fahrlässig gegen die – bei einem Unternehmen vermu-
teterweise einbezogenen und auch wirksamen – Bestimmungen der Ziffer 8.1.2 VBF 08
verstoßen, da er den Z wieder für Zigarettentransporte eingesetzt habe, ohne zu über-
prüfen, ob sich die ihm im Herbst 2018 geschilderte Situation verändert gehabt habe
oder nicht. Indes könne sich die Beklagte auf die Leistungsfreiheit nach Ziffer 9 VBF 08
nicht berufen, da diese gegen das Leitbild aus § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG verstoße und des-
halb gemäß § 307 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam sei; das Leitbild an die Stelle
der unwirksamen Regelung gesetzt, sei die Leistung entsprechend dem Grad der Schwe-
re des Verschuldens für die Obliegenheitsverletzung um 50 % zu kürzen, denn Herrn Y
könne nicht widerlegt werden, dass er auf ein Ausbleiben einer späteren Straftat ver-
traut habe.

8 Hiergegen richten sich die Berufungen beider Parteien.

9 Die Klägerin, die die vollständige Verurteilung der Beklagten erreichen will, macht gel-
tend, sie bestreite weiterhin die Einbeziehung der Versicherungsbedingungen, zu der die
Beklagte bislang nicht vorgetragen habe; einen Ansatzpunkt für die vermutete Einbezie-
hung gebe es nicht (Bl. 225).

10 Weiterhin halte sie dafür, dass nach § 7a Abs. 3 Nr. 1 GüKG aus der Pflichthaftpflichtver-
sicherung nur die Haftung für vorsätzlich herbeigeführte Schäden ausgenommen werden
könne (Bl. 244R).

11 Im Bereich der Haftpflichtversicherung/Pflichthaftpflichtversicherung führe, so bringt sie
weiter vor, ausschließlich die vorsätzliche Herbeiführung des Versicherungsfalles dazu,
dass der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet sei, § 103 VVG. Dazu habe das Land-
gericht keine ausreichenden Feststellungen getroffen. Dass Herr Y keine ausreichenden
Kontrollmaßnahmen ausgeübt habe, sei durch Tatsachenvortrag der Beklagten nicht ge-
deckt. Vielmehr habe Z durch seine Offenheit ein besonderes Vertrauensverhältnis ge-
schaffen und keinen Anlass dafür gegeben, dass eine besondere Kontrolle seiner Arbeit
notwendig gewesen sei. Aus den Angaben von Herrn Y gegenüber der Polizei ergebe sich
darüber hinaus, dass er die Fahrer mit Telematik und GPS auf Unregelmäßigkeiten hin
überwacht und kontrolliert habe. Dass er weder nachgefragt noch überprüft habe, ob der
Fahrer noch Kontakt zu den Tätern habe, bestreite sie weiterhin (Bl. 225R). Am subjekti-
ven Element des Vorsatzes fehle es ohnehin (Bl. 226).
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12 Die Klägerin beantragt,

13 unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Beklagte zu verurteilen, an sie
54.149,20 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit
dem 12. März 2021 sowie vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten von 2.147,83 € zu
zahlen.

14 Die Beklagte beantragt,

15 die Berufung der Klägerin zurückzuweisen

16 sowie,

17 unter Abänderung des angefochtenen Urteils die Klage abzuweisen.

18 Die Klägerin beantragt,

19 die Berufung der Beklagten zurückzuweisen.

20 Die Beklagte, die die vollständige Abweisung der Klage erreichen will, macht geltend,
das Landgericht habe übersehen, dass es sich bei der Frachtführerhaftpflichtversiche-
rung um ein Großrisiko handele, sodass sie nicht gehindert gewesen sei, eine von der
Quotenregelung des § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG abweichende Regelung zu vereinbaren.
Nach allgemein herrschender Auffassung gehöre das Prinzip der Quotelung bei grober
Fahrlässigkeit nicht zu den wesentlichen Grundgedanken des Gesetzes, von denen im
Anwendungsbereich von § 210 VVG nicht abgewichen werden dürfe (Bl. 214f.).

21 Bei der vorgenommenen Quotelung beziehe das Landgericht das Verschulden darüber
hinaus fälschlich auf den Eintritt des fingierten Raubüberfalls und nicht – wie aber richtig
– auf die Verletzung der Obliegenheit. Insoweit bestehe am Vorsatz kein Zweifel, nach-
dem Herr Y den Fahrer sehenden Auges mit dem Transport der hoch diebstahlsgefährde-
ten Ware betraut habe, obwohl sich die ursprüngliche Gefahrensituation nicht verändert
und obwohl Herr Y bis dahin weder eine Anzeige gestellt, noch nachgefragt oder über-
prüft habe, ob weiterhin Kontakt zwischen dem Z und den Mittätern bestanden habe (Bl.
214Rf.).

II.

22 Nur die Berufung der Beklagten hat Erfolg, § 513 Abs. 1 ZPO.

23 Anspruchsgrundlage für die Klägerin sind §§ 425 HGB, 115 Abs. 1 Nr. 2 VVG i.V.m. § 86
Abs. 1 Satz 1 VVG.

24 Nach § 425 Abs. 1 HGB haftet der Frachtführer für den Schaden, der u.a. durch Verlust
des Gutes in der Zeit von der Übernahme zur Beförderung bis zur Ablieferung entsteht.
Gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VVG kann der Dritte seinen Anspruch auf Schadenser-
satz auch gegen den Versicherer geltend machen, wenn über das Vermögen des Versi-
cherungsnehmers das Insolvenzverfahren eröffnet ist. Nach § 86 Abs. 1 Satz 1 VVG geht,
wenn dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zusteht, der
Anspruch auf den Versicherer über, soweit er den Schaden ersetzt.

1.
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25 Diese konstruktiven Anspruchsvoraussetzungen liegen sämtlich vor.

26 Freilich hat die Y der X für den Verlust der Tabakwaren zu haften und also gemäß § 429
Abs. 1 HGB Wertersatz zu leisten, und dies auch ohne Begrenzung, § 435 HGB, da der
Schaden wegen der wissentlichen und gewollten Mitwirkung des Z auf eine Handlung zu-
rückzuführen ist, die Leute des Frachtführers im Sinne von § 428 Abs. 1 HGB vorsätzlich
begangen hat.

27 Dieser Schadensersatzanspruch ist gemäß § 86 Abs. 1 VVG auf die Versicherer der X
übergegangen, da diese dieser ihren Schaden ersetzt haben, und die Klägerin als Asse-
kuradeurin kann ihn für diese Versicherer gerichtlich geltend machen.

28 Der Anspruch des Dritten (also zunächst der X, jetzt der Versicherer bzw. der Klägerin)
besteht auch direkt gegen den Versicherer der Y, also die Beklagte, da über das Vermö-
gen der Y das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VVG.

2.

29 Indes kann sich die Beklagte gegenüber der Klägerin vollen Umfangs darauf berufen,
dass sie gegenüber ihrer Versicherungsnehmerin leistungsfrei ist.

30 Nach § 115 Abs. 1 Satz 2 VVG besteht der Direktanspruch gegen sie im Rahmen ihrer
Leistungspflicht aus dem Versicherungsverhältnis und, soweit eine Leistungspflicht nicht
besteht, im Rahmen des §§ 117 Abs. 1 bis 4 VVG. Insoweit beruft sich die Beklagte dar-
auf, dass sie der Y nach Ziffer 9 VBF 08 gegenüber leistungsfrei sei, da diese im Hin-
blick auf den an dem fingierten Raubüberfall beteiligten Fahrer Z ihre Pflichten aus Zif-
fer 8.1.2. VBF 08 zu sorgfältiger Auswahl und laufender Überwachung des Fahrpersonals
vorsätzlich oder mindestens grob fahrlässig verletzt habe, wonach sie vorliegend unge-
achtet der Grundregel in § 117 Abs. 1 VVG (dass der Versicherer gleichwohl gegenüber
dem Dritten verpflichtet bleibt) nach § 117 Abs. 3 Satz 2 VVG leistungsfrei sei, da der
Dritte Ersatz seines Schadens von einem anderen Schadensversicherer erlangen könne
(und hier auch tatsächlich erlangt habe).

31 Da – worüber die Parteien nicht streiten – ein anderer Schadensversicherer auch der Ver-
sicherer des Geschädigten sein kann (vgl. nur Prölss/Martin-Klimke, VVG, Kommentar,
31. Auflage, § 117, Rn. 25ff., 27) und hier eben die Versicherer der X diese entschädigt
haben, ist entscheidend die Beurteilung nach den Ziffern 8.1.2. und 9 VBF 08. Diese er-
gibt die vollständige Leistungsfreiheit der Beklagten.

a)

32 Zunächst sind die VBF 08 wirksam in den Vertrag einbezogen.

33 Dazu genügt gegenüber einem Unternehmer jede auch stillschweigend erklärte Willens-
übereinstimmung, wohingegen die Einbeziehungserfordernisse des § 305 Abs. 2 BGB
(ausdrücklicher Hinweis und Möglichkeit der Kenntnisnahme) nicht erfüllt sein müssen
(vgl. nur Grüneberg, BGB, Kommentar, 82. Auflage, § 310 Rn. 4; Prölss/Martin-Rudy,
VVG, Kommentar, 31. Auflage, § 7 Rn. 46).

34 Vorliegend ist der Vertrag ausweislich der umfassenden Versicherungsbestätigung (An-
lage K 3) zwischen der Beklagten und der die Y vertretenden AGL Assekuranz Makler AG
teilweise ausgehandelt worden. Es gibt eine Aufstellung der besonderen Vereinbarun-
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gen, die – vgl. S. 7 – auf Ziffern „der dem Vertrag zugrundegelegten VBF in der jeweils
vereinbarten Fassung“ verweist. Daraus versteht sich, dass diese VBF einbezogen sein
sollten. Der Maklerin wird das, was Herr Y sich zurechnen lassen muss, ohnehin klar ge-
wesen sein, wie auch die Y als Unternehmerin davon hat ausgehen müssen, dass selbst-
verständlich die Beklagte allgemeine Bedingungen verwenden muss, um den Vertrag in-
haltlich zu konkretisieren (vgl. auch dazu Prölss/Martin-Rudy, a.a.O.).

b)

35 Im Streitfall hat Herr Y grob fahrlässig die ihm nach Ziffer 8.1.2. VBF 08 auferlegte Oblie-
genheit verletzt, das Fahrpersonal sorgfältig auszuwählen und laufend zu überwachen.

aa)

36 Die Obliegenheit ist – entgegen der Auffassung der Klägerin – in den Bedingungen wirk-
sam statuiert. Sie ist insbesondere nicht intransparent im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 2
BGB, wonach sich eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners auch dar-
aus ergeben kann, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist.

37 Die Bestimmung ist hinreichend klar und verständlich. Die Beklagte will ihrem Versiche-
rungsnehmer augenscheinlich eine Verantwortung für die Auswahl und die Führung sei-
ner Mitarbeiter auferlegen. Das ist im Ansatz nur allzu verständlich, da in der schadens-
geneigten Transportbranche das Schadensrisiko in erheblichem Maße nicht zuletzt da-
von abhängt, dass das Fahrpersonal – für dessen Verschulden der Frachtführer, wie er
wissen muss, nach § 428 HGB wie für eigenes einzustehen hat – fachkundig, gewissen-
haft und zuverlässig arbeitet. Für einen Unternehmer, der wie Herr Y ein Frachtgeschäft
betreibt, liegt dabei auch ohne nähere Konkretisierungen aus seiner täglichen Erfahrung
auf der Hand, auf welche Anforderungen an sein Personal es dabei ankommt. Ebenso
wird ihm bewusst sein, dass die sachlichen und persönlichen Umstände so vielfältig sein
können, dass er von seinem Versicherer unmöglich erwarten kann, dass dieser ihm inso-
weit ein ins Einzelne gehendes Pflichtenprogramm vorschreibt. Namentlich in dem hier
gegebenen – sachlich sehr speziellen und unmöglich im Vorhinein regelbaren – Fall, dass
ein Fahrer unter Druck gesetzt wird, sich an einem vorgetäuschten Raubüberfall einer
Tour Zigaretten zu beteiligen, drängt sich für einen Transportunternehmer als eine einfa-
che und probate Auswahl- und Sicherheitsmaßnahme auf, dass er diesen Fahrer auf der-
artigen Touren nicht mehr einsetzt bzw. ihn erst dann wieder dort einsetzt, wenn er sich
hinreichend sicher sein kann, dass die Gefahr nicht mehr besteht oder kontrolliert wer-
den kann.

bb)

38 Daraus versteht sich auch schon, dass Herr Y seine Pflicht zur Auswahl und Überwa-
chung grob fahrlässig verletzt hat.

39 Grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gröblich, in hohem
Grade, außer Acht lässt, wer nicht beachtet, was unter den gegebenen Umständen je-
dem einleuchten musste. Das Verhalten des Versicherungsnehmers ist in seiner Gesamt-
heit zu betrachten. Neben einer objektiven Seite, für die auf die Maßstäbe des jeweiligen
Verkehrskreises abzustellen ist, ist auf der subjektiven Seite ein erheblich gesteigertes
Verschulden derart erforderlich, dass der Verstoß gegen die in concreto gebotene Sorg-
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falt auch schlechthin unentschuldbar sein muss (vgl. nur Prölss/Martin-Armbrüster, § 28
Rn. 205ff. m.w.N.).

40 Hier stellte sich die Situation wie folgt dar: Ein Aushilfsfahrer, von dem der Chef weiß,
dass er Geldprobleme hat, berichtet, dass er von zwielichtigen Personen zu einem vor-
getäuschten Raubüberfall gedrängt werden soll und dass diese Personen ihn bedrohen
würden, falls er von diesem Vorschlag erzähle (vgl. die Vernehmung des Herrn Y, Anla-
ge B 3, S. 5). Unter diesen Umständen muss sich einem Transportunternehmer, den ge-
genüber seinem Auftraggeber im Hinblick auf den Verlust und die Beschädigung von Gü-
tern eine Obhutshaftung trifft, aufdrängen, dass er diesen Fahrer bei dem bekannterma-
ßen mit erheblichen Diebstahlsrisiken behafteten Transport von Zigaretten nicht mehr
einsetzen kann, und ebenso muss sich ihm aufdrängen, dass er das vernünftigerweise
erst dann wieder tun kann, wenn er eine gewisse Sicherheit dahin erlangt hat, dass sich
das Gefahrenszenario erledigt habe. Setzt der Unternehmer den Fahrer – wie hier Herr
Y – ohne solche klärenden Maßnahmen einfach so nach nur wenigen Wochen wieder für
den Transport von Zigaretten ein, so ist das im Hinblick auf seine Auswahl- und Überwa-
chungspflichten offensichtlich fehlerhaft und auch subjektiv schlechthin unentschuldbar,
insbesondere vor dem Hintergrund, dass – nach den Angaben von Herrn Y (Anlage B 3,
S. 2) in dem Unternehmen bis zu 40 Personen beschäftigt sind, sodass die Befassung ei-
nes anderen Fahrers mit den Zigarettentransporten keinen erheblichen Schwierigkeiten
hat begegnen können.

41 Ohne Erfolg verweist die Klägerin auf die GPS-Überwachung und darauf, dass die Beklag-
te zur groben Fahrlässigkeit des Herrn Y nicht genügend vorgetragen habe. Aus seiner
Aussage ergibt sich ausdrücklich, dass zwar „die Fahrer eigentlich alle (wissen), dass die
LKWs über GPS verfügen“, aber eben auch, dass „sie nicht genau wissen, was das Ge-
rät sonst noch aufzeichnet“ (Anlage B 3, S. 3). Unter diesen Umständen konnte Herr Y
aus der bloßen Fernüberwachung heraus für den Eintritt oder Nichteintritt des Diebstahls
nichts herleiten. Im Übrigen ergibt seine sehr ausführliche Aussage nicht den gerings-
ten Anhalt dafür, dass er im Hinblick auf den späteren erneuten Einsatz des Z irgend-
welche Vorkehrungen getroffen hätte. Davon ist auch die Klägerin selbst (Replik vom 4.
April 2022, S. 2, Bl. 41) ausgegangen, wenn sie einen besonders krassen Verstoß gegen
die Obliegenheit damit hat infrage stellen wollen, dass die Offenbarung des Z für ein au-
ßerordentlich gutes Arbeitgeber-/Arbeitnehmer-Verhältnis und für eine im Hinblick auf
Verantwortungsbereitschaft, Ehrlichkeit und Loyalität sorgfältige Auswahl spreche, Um-
stände, unter denen es abwegig sei, dem Mitarbeiter zu kündigen oder ihn freizustellen.
Auch und gerade der letzte Gedanken (a.a.O.), dass eine Umverteilung von Fahrpersonal
bei kleineren Unternehmen nicht ohne weiteres möglich und zumeist mit Tourenausfäl-
len und erheblichen Mehraufwand verbunden sei, zeigt, dass die Klägerin selbst davon
ausgeht, dass der Z ohne weiteres wieder auf der alten Tour eingesetzt worden ist; und
auch dieses letzte Argument verfängt nicht, denn bei der Anzahl der beschäftigten Per-
sonen von 40 muss, wie schon erörtert, der Einsatz eines anderen Fahrers – wie ja auch
in der Zwischenzeit – durchaus möglich gewesen sein.

42 Der Klägerin war auf die vorstehende, im Senatstermin vorgestellte Beurteilung der be-
antragte Schriftsatznachlass nicht zu gewähren. Ein Fall des § 283 ZPO, der die Erwide-
rung auf kurzfristige Erklärungen des Gegners betrifft, liegt ersichtlich nicht vor. Es ist
aber auch kein Fall der §§ 139 Abs. 1 Satz 2, Abs. 5 ZPO gegeben, wonach den Parteien
Gelegenheit zu geben ist, sich rechtzeitig und vollständig über alle erheblichen Tatsa-
chen zu erklären, und Schriftsatznachlass zu gewähren ist, wenn eine sofortige Erklärung
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nicht möglich ist. Die Frage, ob das Verhalten des Herrn Y als grob fahrlässig einzustufen
ist oder nicht, war Gegenstand der Auseinandersetzung der Parteien in erster Instanz,
Gegenstand des landgerichtlichen Urteils, Gegenstand des Berufungsvorbringens der
Klägerin und ihrer Ausführungen im Senatstermin. Die Klägerin hatte mithin ausreichend
Gelegenheit, sich zu dem Gesichtspunkt zu verhalten und hat das auch getan. Der Senat
hat im Termin auf keinerlei neue Tatsachen abgestellt, sondern lediglich das bisherige
Vorbringen der Parteien, insbesondere der Beklagten einschließlich der von ihr vorgeleg-
ten Anlagen bewertet. Der in der Prozessordnung vorgesehene Schriftsatznachlass dient
nicht dazu, einer Partei, die mit ihren bisherigen Erwägungen zu einem bestimmten Ge-
sichtspunkt beim Berufungsgericht nicht hat durchdringen können, Gelegenheit zu ge-
ben, noch etwaige weitere Argumente für die Bewertung nachzuschieben. Die Klägerin
ist darüber hinaus darauf hingewiesen worden, dass sie sich dazu auch sofort müsste
erklären können; das hat sie nicht getan und auch nicht dargetan, warum ihr dies nicht
möglich sein sollte.

c)

43 Die grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung hat zur Folge, dass die Beklagte von der
Verpflichtung zur Leistung frei geworden ist, Ziffer 9 Satz 1 VBF 08.

44 Danach ist, verletzt der Versicherungsnehmer diese (d.h. die in Ziffer 8 bestimmten) Ob-
liegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, der Versicherer von der Leistung frei, es sei
denn, die Verletzung war weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich.

aa)

45 Diese Bestimmung, die von dem mit dem VVG 2007 eingeführten Quotelungsprinzip
bei grober Fahrlässigkeit (für Obliegenheitsverletzungen gilt insoweit § 28 Abs. 2 Satz 2
VVG) abweicht, ist entgegen der Auffassung der Klägerin ebenfalls wirksam.

(1)

46 Der Vereinbarung, dass im Fall einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Obliegenheits-
verletzung die Beklagte leistungsfrei werde, steht zunächst nicht § 7a Abs. 3 Nr. 1 GüKG
entgegen, wonach von der Versicherung (nur) Ansprüche wegen Schäden ausgenommen
werden können, die vom Unternehmer oder seinem Repräsentanten vorsätzlich began-
gen wurden.

47 Ziel der Pflichthaftpflichtversicherung, die zu halten Pflicht eines Transportunternehmers
ist, ist es, dass Absender und Empfänger gegen beim Transport eintretende Beschädi-
gungen und Verluste solvent abgesichert sind. An dieser Absicherung ändert sich durch
Ziffer 9 Satz 1 VBF 08 nichts. Denn diese betrifft allein das Innenverhältnis des Pflicht-
versicherers zum Transportunternehmen und lässt unberührt, dass nach dem Gesetz,
§ 117 Abs. 1 VVG, ungeachtet einer etwaigen Leistungsfreiheit die Leistungspflicht des
Versicherers in Ansehung des Dritten bestehen bleibt.

(2)
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48 Die Vereinbarung der Leistungsfreiheit schon bei grob fahrlässiger Obliegenheitsverlet-
zung ist auch im Übrigen wirksam, §§ 210 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 VVG i.V.m. Anlage 1 Nr. 10
b VAG, 307 BGB.

49 Gemäß § 210 Abs. 1 VVG sind die Beschränkungen der Vertragsfreiheit nach diesem Ge-
setz auf Großrisiken nicht anzuwenden. Als eine Beschränkung der Vertragsfreiheit gilt
grundsätzlich auch § 28 Abs. 2 Satz 2 VVG; denn die Vorschrift ist halbzwingend, da ge-
mäß § 32 Satz 1 VVG von ihr zum Nachteil des Versicherungsnehmers nicht abgewichen
werden darf. Großrisiken sind gemäß § 210 Abs. 2 Nr. 1 VVG u.a. die Anlage 1 Nr. 10 b
VAG erfassten Transport- und Haftpflichtversicherungen. Anlage 1 Nr. 10 b VAG nennt
unter der Haftpflicht für Landfahrzeuge mit eigenem Antrieb die Haftpflicht aus Land-
transporten.

(a)

50 Eine solche Haftpflicht aus Landtransporten, zu der der Unternehmer eines Frachtge-
schäfts des gemäß § 7a Abs. 1 GüKG verpflichtet ist, ist vorliegend in Gestalt der Fracht-
führerhaftungs-Versicherung der Y (Versicherungsbestätigung und Nachtragsversiche-
rungsschein als Anlage K 3) gegeben. Gemäß der Versicherungsbestätigung sind versi-
chert bei innerdeutschen Beförderungen Güterschäden und Vermögensschäden nach
Maßgabe des HGB und bei grenzüberschreitenden Beförderungen nach Maßgabe des
CMR. Gemäß dem Nachtrag besteht Versicherungsschutz für Beförderungen aufgrund
von Frachtverträgen.

51 Entgegen der Auffassung der Klägerin ergibt sich nichts anderes – insbesondere keine
gemischte Versicherung, die womöglich anders zu beurteilen wäre – daraus, dass (ge-
mäß S. 7 des Nachtrags) mitversichert ist bei Beförderungen mit fremden deutschen
Frachtführern auch die Haftung des Versicherungsnehmers nach marktüblichen allge-
meinen Geschäftsbedingungen, bei innerdeutschen Transporten nach dem HGB bzw. bei
grenzüberschreitenden Transporten nach dem CMR. Damit wird nicht etwa auch ein Spe-
ditionsgeschäft mitversichert. Vielmehr wird die Versicherung lediglich auf den Fall er-
streckt, dass die Y Frachtverträge, die allein Gegenstand der Versicherung sind, mithilfe
von fremden deutschen Frachtführern durchführt, also im Einzelfall Unterfrachtführer be-
auftragt, für deren Verhalten sie nach den ohnehin für sie als Frachtführerin geltenden,
näher bezeichneten (vertraglichen, HGB- und CMR-)Regeln einzustehen hat.

52 Auch wenn es konstruktiv anders und auch ein Speditionsgeschäft mitversichert wäre,
handelte es sich noch nicht um eine kombinierte Versicherung von Großrisiken und an-
deren Risiken mit der Folge, dass das VVG auf den gesamten Vertrag uneingeschränkt
anzuwenden wäre. Eine Freistellung von den gesetzlichen Beschränkungen der Vertrags-
freiheit ist auch dann gerechtfertigt, wenn für die Versicherung als Typ – also losgelöst
vom Einzelfall – das Transportrisiko überwiegt (BGH, Urteil vom 29. Juni 1983, IVa ZR
220/81, VersR 1983, 949, Rn. 20 bei juris; Urteil vom 24. November 1971, IV ZR 135/69,
VersR 1972, 85, Rn. 11f. bei juris). Und so liegt es hier. Denn ein (unterstelltes) Spediti-
onsgeschäft spielt bei der Y offensichtlich keine Rolle, wie sich daraus versteht, dass sie
(gemäß S. 7 des Nachtrages) einen darauf beruhenden Bruttofrachtumsatz von mehr als
100.000 € jährlich zwecks Neukalkulation des Versicherungsbeitrages mitzuteilen hätte
und sich aber der Beitrag für diesen Anteil (gemäß S. 5 des Nachtrags) auf 0,- € beläuft.

(b)
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53 Entgegen dem Landgericht stellt es keine unangemessene Benachteiligung dar, wenn
für den Fall einer grob fahrlässigen Obliegenheitsverletzung die Leistungsfreiheit be-
stimmt wird. Das mit dem VVG 2007 eingeführte Quotelungsprinzip bei grober Fahrläs-
sigkeit gehört nicht zu den wesentlichen Grundgedanken des Gesetzes. Das versteht
sich für die Transportversicherung schon daraus, dass für diese Sparte etwa § 137 Abs. 1
VVG abweichend von § 81 Abs. 2 VVG das vollständige Entfallen der Leistungspflicht bei
grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalls zur gesetzlichen Regel erhoben
hat, sodass nicht einleuchtet, dass – nach der Freigabe der halbzwingenden Beschrän-
kung durch § 210 VVG – dasselbe nicht auch bei grob fahrlässigen Obliegenheitsverlet-
zungen vertraglich bestimmt werden dürfte. Weiter ist – für weitere gesetzliche Aus-
nahmen vom Quotelungsprinzip – auf die §§ 57 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2, 58 und 132 Abs. 2
Satz 2 Nr. 2 VVG zu verweisen (vgl. zum Ganzen etwa Prölss/Martin-Klimke, § 210 Rn. 17
m.w.N.; für die zulässige Beibehaltung des früher geltenden „Alles oder Nichts“-Prinzips
bei unter § 210 VVG fallenden Verträgen auch HansOLG, 6 U 39/17, RuS 2018, 371, Rn.
58 bei juris).

54 Vor diesem Hintergrund (zu (a) und (b)) greifen auch die Erwägungen der Klägerin in
dem Schriftsatz vom 23. Mai 2023 nicht durch.

55 Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 91, 97 ZPO, die Vollstreckbarkeitsentscheidung
auf §§ 708, Nr. 10, 711 ZPO.

56 Für die von der Klägerin noch angeregte Zulassung der Revision sieht der Senat keinen
Anlass, § 543 Abs. 2 ZPO.
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